NICHTUMGEHUNGS- / KOMMISSIONSVEREINBARUNG

Liebe Geschäftspartnerin, 

lieber Geschäftspartner,

leider entpuppen sich weit über 90% aller Angebote und Kaufgesuche, die Ihnen und mir im Laufe der Zeit auf den Tisch flattern,  im Nachhinein als heiße Luft.

Informationen werden von Vermittler zu Vermittler weitergereicht, ohne dass jeweils deren Seriosität überprüft wird.

Landet ein Angebot jedoch bei einem echten Käufer, so können ungeahnte Folgen für die Vermittler eintreten, sollte sich dieses als Scheinangebot ohne realen Hintergrund entpuppen.

Ich habe aktuell bei einem Kollegen die Situation, dass er über diverse Vermittler ein Angebot erhielt, welches er mit Hinweis auf seine guten Quellen an einen Käufer weiterreichte. Die Überprüfung durch den Käufer ergab jedoch, dass sowohl die Koordinaten des vermeintlichen Verkäufers falsch waren, wie auch die angebotene Ware (Währungsumtausch) nicht existierte. 

Es wurde daraufhin umgehend Anzeige gegen die involvierten Vermittler wegen eines „Scheinangebotes“ erstattet.

Zudem wurden  wichtige Banken informiert, die mit einiger Wahrscheinlichkeit ihre Schwarzen Listen um ein paar Namen ergänzen werden. 

Nicht nur, dass kein Geschäft zustande kam und keine Provisionen geflossen ist, für den Kollegen bedeutete dieses auch das Ende einer langjährigen Geschäftsbeziehung zum Kunden. Hinzu kommen zukünftig wahrscheinlich Probleme mit Banken und ein Ermittlungsverfahren.

Auch ohne eine explizite Anzeige durch einen getäuschten Kunden war es bisher an der Tagesordnung, dass den letzten in einer Kette von Vermittlern, mit Direktkontakt zum Käufer/Verkäufer, die „Hunde bissen“. Oder anders gesagt, nur der letzte Vermittler hatte einen Schaden für seine Geschäftsbeziehung zu befürchten, sollte etwas in die Hose gehen. Alle anderen Vermittler hielten  im Normalfall nur die Hand für Provisionen auf, eine Haftung für auftretende Schäden war jedoch nicht relevant. 

Man darf jedoch davon ausgehen, dass jeder, der ein Angebot ungeprüft weitergibt  und sich auf der Provisionsliste einträgt, im Fall des Falles auch in die Haftung genommen werden kann. So aktuell geschehen.

Um solche Situationen zukünftig einzuschränken habe ich beiliegendes Dokument erstellt.

Es geht darum, von Anfang an die Seriosität eines Angebotes zu prüfen. Wer ein Angebot weitergibt und Provisionen erwartet, muss für die Seriosität des Angebotes geradestehen.

Bei langen, unbekannten Vermittlerketten hat ansonsten der Empfänger (z.B. Käufer) eines Angebotes keine Chance zur frühzeitigen Verifizierung. Frühzeitig heißt: Bevor Bankspesen entstanden sind oder eigens Kapital für die beabsichtigte Transaktion geblockt wurde.

Wir haben oft auch die Situation, dass neben dem eigentlichen Vermittler noch diverse „Partner“ auf der Kommissionsliste auftauchen. Deren einziges Zutun besteht oft darin, zur Entlastung des Vermittlers, ein paar Gespräche zu führen. 

Ansonsten wird anteilige Kommission nur deshalb gefordert, weil es mit dem Vermittler eine mündlich/schriftliche Vereinbarung zur Kooperation und Kommissionsteilung gibt. Egal, ob man an der beabsichtigten Transaktion einen entscheidenden Einfluss hatte oder nicht.

Um es deutlich sagen: Es ist mir egal, wie viel Partner jemand bei der Kommission zu bedenken hat.

Wenn dieser Partner das vorgesehne Geschäft nicht eigenhändig über die nächste Hürde (sprich: zum nächsten Vermittler) gebracht hat, sondern dieses als Duo/Trio bewerkstelligte, dann muss es auch einen Einfluss auf die Verteilung von Kommissionen geben. 

Mit anderen Worten, der Vermittler kann dem ihm als Person zustehenden Kommissionsanteil nach Belieben auf seine Partner verteilen. 

Nachfolgendes Beispiel zeigt, in welcher Form eine Aufteilung von Kommissionen erfolgen könnte:

	
	Nicht

akzeptabel
	Akzeptabel


	
	Anteil an der Kommission
	Anteil an der Kommission


	1. Ebene : 1 Vermittler + 2 Partner 
	¾
	½

	2. Ebene : 1 Vermittler = Direktkontakt zum Käufer
	¼
	½


Ich denke, dass beiliegendes Dokument für alle Geschäftspartner von Interesse sein könnte, die an einem reibungslosen Ablauf eines seriösen Angebotes interessiert sind.

Auch sollte von Anfang an Klarheit herrschen, wer bei der geplanten Transaktion mitspielt und wer der Entscheidungsträger (Käufer, Mandatsträger) ist. Sobald eine Transaktion kurz vor dem Abschluss steht, werden normalerweise die Vermittler nervös und Verteilungskämpfe beginnen. Ein Geschäft am letzen Freitag platzte nur deshalb, weil eine Gruppe von 3 Vermittlern sich weigerte, die Koordinaten des Verkäufers bekannt zu geben. Man war nicht damit einverstanden, lediglich 66 Mio. USD als Kommission zu kassieren. 

Bevor ein Angebot überhaupt an einen Kunden weitergegeben wird, sollte dieses nicht nur auf Seriosität hin überprüft worden sein, auch die involvierten Vermittler müssen sich bzgl. der Kommissionen untereinander einig geworden sein.

Dazu könnte beiliegendes Dokument beitragen.

Ich erwarte gerne Ihren Kommentar und evtl. Verbesserungsvorschläge.

Mit freundlichen Grüßen

Volkmar Lewerenz
NICHTUMGEHUNGS- / KOMMISSIONS-VEREINBARUNG
BESTÄTIGUNG DER SERIOSITÄT
Document: 27020601
Auto: Volkmar Lewerenz
DatUM: ________ 2006
REF: ANGEBOT VOM ___________ 2006
         KAUF / VERKAUF VON ___________________________________________
DIESE VEREINBARUNG WURDE GESCHLOSSEN
ZWISCHEN :
	MAGU INTERNATIONAL LTD. 

	Adm. office : eben 14, a-4202 kirchschlag, Austria

	MOBIL: +43-669-1000-5006
	EMAIL:office@magu-International.com


NACHFOLGEND ALS „PARTEI 1“ BEZEICHNET (Autor:Volkmar Lewerenz)
und

	NAME

	aDRESSE.

	MOBIL: +
	EMAIL: 


NACHFOLGEND ALS „PARTEI 2“ BEZEICHNET

das VORLIEGENDE dokument DIENT DAZU, 
1. DIE SERIOSITÄT DES IM BETREFF GENANNTEN ANGEBOTES EXPLIZIT ZU BESTÄTIGEN.
2. einen anspruch auf eine kommission anzumelden.
3. durch nennung von personen, die maßgebend an der weite​ren abwicklung mitwirken (vermittler, mandatsträger, käu​fer/verkäufer) die transaktion zu beschleunigen, sowie

4. eine nichtumgehung zu vereinbaren
zu 1) Seriosität des angebotes
das im betreff genannte angebot wurde partei 1 von partei 2 unter​breitet bzw. über andere quellen von partei 2 an partei 1 weitergeleitet. 
: Volkmar Lewerenz
o: Volkmar Lewerenz
partei 2 bestätigt hiermit,
· das angebot in der funktion eines vermittlers / Mandatsträ​gers /  verkäufers (unzutreffendes streichen) unterbrei​tet zu haben.

· das angebot vorher persönlich auf seriosität überprüft zu haben. Danach wurde festgestellt, das die angebotene ware existent  und der anbieter  real und seriös ist. 
· das alternativ die seriosität des angebotes von seiner quelle, in einer mit diesem dokument identischen erklärung bestätigt worden ist (siehe anlage). 
zu 2) anspruch auf kommission
gemäß einem zwischen käufer und verkäufer abzuschließenden vertrag wird die kommission im verhältnis 50:50 aufgeteilt. 
partei 2 erwartet bei erfolgreicher abwicklung des dieser erklä​rung zugrunde liegenden geschäftes einen anteil an der kommission des käufers: ja / nein.
wenn ja: die gewünschte kommission soll XX.XX% (Basis = 100%) von der kommission betragen, welche vom käufer allen vermittlern auf seiner seite in summe zur verfügung gestellt wird. 
sollte es weitere kommissionsforderungen anderer parteien ge​ben, so sind diese im einzelnen in einem separaten anhang detail​liert aufzulisten. für nicht explizit genannte parteien be​steht kein anspruch auf direkte zahlung von kommissionen.
es gilt folgendes als vereinbart: 
· jede partei, die eine kommission aus der vorgesehenen transak​tion erwartet, hat in einer erklärung, analog zu die​sem dokument, ihre funktion zu beschreiben und eine glaub​hafte, schriftliche bestätigung über die seriosität des angebo​tes vorzulegen.
· eine partei, die keine oder nicht ausreichend stellung zur seri​osität des angebotes beziehen kann, wird von offiziellen,  di​rekten kommissionen ausgeschlossen.

· als nicht ausreichend gilt z.B. ein ausschließlicher bezug auf eine SO GENANNTE „gute quelle“, wenn von dieser keine schrift​liche, verbindliche aussage zur qualität des angebotes vor​liegt.
· jede partei ist für die zahlung von kommissionen innerhalb der gleichen partei selbst verantwortlich. so genannte „partner“, die auf der gleichen ebene wie partei 2 an der weitergabe des vorliegenden angebotes mitwirkten, sind nicht separat aufzuführen. deren ansprüche werden indirekt über Partei 2 bedient.
Auto: Volkmar Lewerenz
zu 3) an der transaktion beteiligte personen
partei 2 erhielt das angebot über  nachfolgende quellen:

	name der Quelle

ADresse

tel. / Email

Paymaster
	funktion

aktiv oder PASSIV?

kurze  beschrei-bung der aktivität
	Authen-tizität  

bestä-tigt?

Ja/NEIN
	geforderte

Kommission  

vom Käufer

(basis = 100%)

	jOHN sMITH

LONDON STREET 1,

xya london, uk

Tel. +

Email: info@SMITH.uk.co
Paymaster: jACK BLACK
	Vermittler

passiv

keine weiteren aktivitäten, nur weitergabe einer telefonnummer
	NEIN
	50.00 %

	
	Vermittler

Aktiv als

………………


	JA
	50.00 %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Partei 2 stimmt ausdrücklich zu, dass zur beschleunigung der transaktion ein direkter kontakt mit dem entscheidungsträger auf der verkäuferseite aufgenommen werden darf.

partei 1 erklärt, partei 2 über die laufende kommunikation mit dem entscheidungsträger zeitnah zu informieren. dieses ge​schieht via email.
zu 4.) nichtumgehung
ARTIKEL 1

DER INHALT DIESER VEREINBARUNG IST FÜR ALLE PARTEIEN BINDEND, EIN​SCHLIESSLICH DER MIT IHNEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, VERMITT​LER, PARTNER, TREUHÄNDER UND ÄHNLICHER NATÜRLICHER UND JURISTI​SCHER PERSONEN.

ARTIKEL 2

IM RAHMEN DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG WERDEN DIE PARTEIEN VONEINAN​DER INFORMATIONEN ERHALTEN, WIE NAMEN, ADRESSEN, TELE​FON- UND FAXNUMMERN, COMPUTER CODES, SECURITY CODES, KONTONUM​MERN ETC. VON VERKÄUFERN ODER KÄUFERN, INVESTOREN, AGENTS, COMMIT​MENT HOLDERS, BANKEN ODER BANKERN, TRADERN UND TRADING ORGANISATIONEN, FINANZIERUNGS-INSTITUTIONEN, RECHTSANWÄL​TEN, BROKERN ODER ANDEREN  INSTITUTIONEN, DIE IM WEITE​REN ALS KONTAKTE BEZEICHNET WERDEN. ES WIRD VEREINBART, DASS DIE KONTAKTE JEDER EINZELNEN PARTEI EINEN WERT DARSTELLEN, DEN ES DURCH EXKLUSIVITÄT ZU SCHÜTZEN GILT. 
ARTIKEL 3

DIE PARTEIEN VEREINBAREN, SICH GEGENSEITIG NICHT ZU UMGEHEN UND VERZICHTEN AUCH AUF JEDEN VERSUCH EINER UMGEHUNG DER PARTEI, WELCHE DEN IM ARTIKEL 2 ERWÄHNTEN KONTAKT HERGESTELLT HAT. DIESES VERBOT DER NICHTUMGEHUNG GILT FÜR DIE DAUER VON FÜNF (5) JAHREN NACH UNTERZEICHNUNG DIESER VEREINBARUNG ODER FÜR FÜNF (5) JAHRE NACH UNTERZEICHNUNG DER LETZTEN VEREINBARUNG ZWI​SCHEN EINEM KÄUFER/INVESTOR UND VERKÄUFER/INVESTMENT-PARTNER, WELCHER VON EINER DER BEIDEN PARTEIEN EINGEBRACHT WURDE. 
ARTIKEL 4

DIESE VEREINBARUNG BEZIEHT SICH NICHT AUF SOLCHE GESELLSCHAF​TEN, PERSONEN, GRUPPEN ETC., ZU DENEN DIE JEWEILS ANDERE PARTEI BEREITS VOR UNTERZEICHNUNG DIESER VEREINBARUNG UNABHÄNGIGE UND DAUERHAFTE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN UNTERHIELT, DIE INHALTLICH MIT DEN AKTIVITÄTEN ÜBEREINSTIMMEN, WESHALB DER KONTAKT IN DER JEWEILIGEN SITUATION AKTUELL EINGEBRACHT WURDE. 
SOLLTE ES EINE DERARTIGE GESCHÄFTSBEZIEHUNG BEREITS GEBEN, SO IST SIE GEGENÜBER DER ANDEREN PARTEI MIT KONKRETEN FAKTEN ZU UNTERMAUERN, DAMIT EIN AUSSCHLUSS DES NICHTUMGEHUNGS-VERBO​TES GERECHTFERTIGT IST. 

ARTIKEL 5

MIT BEGINN EINES GESCHÄFTES UND ERFOLGTER EINFÜHRUNG EINER DER BEIDEN INVOLVIERTEN PARTEIEN, SEI ES PERSÖNLICH ODER IN SCHRIFTLI​CHER FORM, IST ES DIESER GESTATTET, BIS ZUM ENDE DER LAUFENDEN TRANSAKTION DIE KOMMUNIKATION ZUM ERÖFFNETEN KONTAKT AUFRECHTZU​ERHALTEN. 

ARTIKEL 6
DIESE VEREINBARUNG DARF AUSSCHLIESSLICH IN SCHRIFTLICHER FORM MODIFIZIERT ODER ERGÄNZT WERDEN, WOZU DIE UNTERSCHRIFTEN BEI​DER PARTEIEN NOTWENDIG SIND. 

ARTIKEL 7
sOWOHL DIESE VEREINBARUNG WIE AUCH SÄMTLICHE TRANSAKTIONEN, AN DENEN BEIDE PARTEIEN BETEILIGT SIND, UNTERLIEGEN ABSOLUTER DIS​KRETION. Details DÜRFEN AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER KEINER DRITTEN PARTEI ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

ARTIKEL 8
DIESE VEREINBARUNG IST GÜLTIG AB DEM ZEITPUNKT, AN DEM SIE VON BEIDEN PARTEIEN UNTERZEICHNET WURDE. ES WERDEN ZWEI (2) ORIGI​NALE AUSGEHÄNDIGT, WOBEI JEDES DOKUMENT IM BESITZ EINER PARTEI MIT EINER ORIGINAL UNTERSCHRIFT DER GEGENPARTEI, ALS RECHTSVERBIND​LICHES ORIGINAL ANERKANNT WIRD. 

ARTIKEL 9
EINE FAXKOPIE DIESES DOKUMENTS HAT DEN STELLENWERT EINES ORIGI​NALS, SOFERN BEIDE UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN ERKENNBAR SIND. 
ARTIKEL 10
STREITIGKEITEN, DIE AUS DIESER VEREINBARUNG RESULTIEREN, UNTERLIE​GEN DEM RECHT DES LANDES/STAATES DER KLAGENDEN PARTEI.

ARTIKEL 11
FÜR DEN FALL, DASS EINIGE PUNKTE IN DIESER VEREINBARUNG NICHT MIT DEM SCHWEIZER RECHT KORRESPONDIEREN, BLEIBEN DIE ÜBRIGEN DA​VON UNBERÜHRT UND WEITERHIN GÜLTIG. 
ARTIKEL 12
DURCH DIE UNTERSCHRIFTEN BEIDER PARTEIEN ERLANGT DIESE VEREINBA​RUNG GÜLTIGKEIT. 

	Name
	
	
	
	

	Adresse
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Pass Nr:
	
	
	
	

	Datum: 
	
	01. April, 2006
	
	01. April 2006


DIESE VEREINBARUNG IST GÜLTIG, SOBALD SIE VON BEIDEN PARTEIEN VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT UND UNTERZEICHNET WORDEN IST: 

Anhang
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